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Beiblatt 2~r,Parlamentskorre8p~ndenz. 7 "April 1948. 

Be schl3.e:nahme v-,nH,')t eIs dq:rch ~.Qsat zungsmt!.cht G ~ 

A n fra p; e ben n t w:, r tun g • 

Die Abg.K 0 s t r c un un,l Genossen richteten am I8.:B'ebruar d,J. 
der; Besphla'1l'1;1hmC 

in der AngcIeeenliel. t /Vl.ere'-P remdenbeherberG'ung6betriebe des I,aad,?" Salzburg 

an den Bundosministür für Finanzen die 11.nfraee, 

1) ob :"r bereit sei,aufzuklären, warum den Besitzern bisher keine Möglichkeit 

2'eboten wurde, bei der zwan!.ssweisen Ver~'achtunij ihrer Betriebe an die Besatzungs':' 

mächte mitzusprechun und jen,,,lll Rech_tsspruch für sich'in Anspruch zu nohmon, den 

eie für die Aufrechterhaltung ihrer Betriebe für die Zukunft und zurVertretune 

ihrer zukünftigen Sohadensf;:,roerungen b8n~iti;2'en, 

2) ob er bGreit sei, im Sinvernehmen mit den zustänJi,:;en faohlichon OrG'anisaticnen 

darauf Einfluss zu nehmen, da;:ls die VereütunG'ssätze für beschlaenahmte Räum­

lichk8iten in ein wirtschaftlich trrlJ:,bares Verhältnis zu den örtliob:en csterrei­

chhwhen PreL~en g(:,bracht werden. 

BunJesminister Dr.Z i m m ~ r man n tt-:il t nunmehr mit: 

ad 11 Die Inans-pruchnahme der Betriebe iet im Jahre 1945 im Zuge der Bus ;;;t7,ung 

"jsterreichs dur~h die' Strei tkräf"'ve der Vereinigten st aat on in Österreich f?,ügenüber , 
dem Besitzer auseespr,ochen w')rJen. Er allein k:mnte demnach hiobei gegonüber der 

in Ansrruch nehml3uden DienststE;llr J er Streitkräfte der Vereini:,:;ten Staaten in 

Österrei"h mitspret'hen und seine Rechte wahrnehmen. Für eine Eiflnussnahme (les 

Bundesministeriums fl~ Finanz8n bestand damals keine M:;,·.;lichkei t. 

Eine MBsprache Jer Besitzer an. dq:1} Abschluss der Verträge im ZUße der Durchführung 

cl es Abkommens vcm 21.Juni 1947 'b8treffend die Bezah:un;~ der Leistuneen ar.. die ., . 
Streit:träfte der Vereiniet8n Staaten in Ö~terreich in Dcllarj,war entbehrlich, 

, .' 
da aus diesen VerträGen den Besitzern keine Pflichten erwachnen ... Durohdieeen Yer-

trag haben die Streitkräfte derVereinic:ten rtaaten in ~stdrreich liie Republik 

Österreich une'! ihre Organe h'3vCillmächt igt, . an ihrer ftolle die v()rher'J.nmittelb~r 

yC'n ihnen bezahlten Beträge flüssig zu machen. 

Für die. Feststellun-:s- zuk.1l.~lftiger Sohalensf;'r()erungenr:;ilt d8.B'i>lgende,,!/ 

nach dem ßrlas$le -de s BunJ eSL1iniste riums für Fill'.lTlzen v' m 21. Juni 194 T, . .". 

Zlwl~.74~~16/l947: 
fll. Sof~rt nach RäUJJ;lung hat ~ler Bürl;~ermeisti;r (de~sen Beauftragter) nalRenr 

'--
der BundesreGierung dEm in .il..nsrruch 'sonomrnenen BetriehJder, dfe in Ansi'ru.ch gen\lmrn8ne 

Unterkunft zu besi,ohtigen, derl:;n Zustand ·fest zustellen und <lct}. Bestand an Einrinht~:U1ß 
-..--.. 
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2 .. Beir-latt 7.April 1948, 

a-llfzunehmen. Insbes()ndere ist festzuhalten 7 ob von der Besatzungsmacht 

wertvernehrende Errichtungen getr~,ffen W,.~rden sind. Der Bürgermeister hat t s-wei t 

möglich, den Leistungspflichtigen und einen Zeugen (insbesondere Angehörige 

des Si oherhei tsvcllzugsdisnst os) 1': eizuziehen. Die Beiziehung vmiterGr Per-

sonen, insbes~nr.ere Sachverständiger, steht ihm ·frei • 

. 2. Scdann hat der Bürgert:l8ister den Leistungspflichtig~-ll wieder einzu­

weisen. Ist din nicht möglich, ist der Betricb::'d-.;r diJ Unterkunft :.;" zu 

siohern, dass ein0 Veränderung des Zustandes ausgeschlosson ist.· 

3. fIicrlib8r hat der Bürgermeister (ider dessen BeauftragtcTcinc Nieder­

schrift zu errichten und vun allen Beteiligtem zeichnen zu lassen. Zwei Aus­

ferti.gungcn sind der Zahlstelle für ~esatzun8skostcn zu übermitteln. 

4. Die Zahlstelle hat eine Ausfertigung dom Amte dor Land'esregicrung zu 

übermitteln und 'zu beantragen, dem Sachschaden, di.:; ausscrgewöhnlichc: Abnützung 

"der den VGrlust nach dem. ,jinschlägigen Bestimmungen da:::- Kriogssachsohäden­

verl.rdnung v::m 30.Uovcm"!::er 1940, Deutsches RGBl.I" Seite 10·i7, und der hiezu 

erlassenen DurchfUhrungs't'cstimmungcn festst(;llen zu lassen. In l.bren ,Antrag hat , . 

die Z,:.hlstelle eie von der :riesatzungsmacht -'r-;l ::=:ctriel: cder in dor Unterkunft 

g~troffenen Errichtung~n zu leschr~iben und _0 hiafür ausg~18gten Beträge 

zergliei'.ert anzuführen. Dem Amte:: der Lande sr.. ... gierung steht frei, diuso l"cst­

st'.:;llungen dur~h soJine AngGst8 11 tün zu treffen ': der mit ihnen die zuständige 

Bezirksvcrwalt,ungsbühörde zu beauftragen." 

Hiebei hat dür Besitz~r die Möglichkeit, an Band d~s letzten Bcstnn~­

vorzeichnisses vor der Inallspruohnahme, seiner Versicberungsurkund-:.:n und aller 

sonstigen Beweismittel,wie ~eugcn und S9.ch",~erstiilldigü;lan dCl' Feststellung 

dos Schadens mitzuwirken. 

ad. 2) Im: erstem Halbj ahr 1947 wurden die VergU, tUl1gen für'!; \jschlagnahmte BJher­

~crgungs~etriGb(; von der amerikanischen no::atzungsmachtnach den s~tzcn ::C! -
messen, welche für die bri tir.che Z,me f0stgcsetzt wGrden waren und in ganz 

Ö~terr8ioh Anwendung gefunden hatten. Mit 1.Juli 19-1:7 verpflichtete sich die 

amcrikanisohe Besatzungsmacht, diL: ~isher ven E'lr unmitt;:;lbaL' f.m die 13istungs­

:pflicht ~ gen gezahlten Vergütungen der öst Grreichi 30hen negierung in derse lbcn 

Höhe in D~llars zu bezß.h1en, w:gcF!,en dio letzter..:; die Y8rgütungan in Sdrillingen 

an die LeLstungsr-flichtigcll flüssig zu machen hat. Auf Drä.ngen der Beteiligten 

wurde eine Erhöhung der Vergütungen zugestanden. 
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tei dieser Bemessung der Vergütungen für beschlagnahmte Bcherbc:rgunc;s-

betriebe beträgt die Vergütung für ein Bettdurch;chnittlioh 1 1/2 bis 2 Schilling. 

Hiezu k0mrnen aber. ZusohlägefUr beigestellte: Wäsche und_fUr Bäder, ferner dio 

nach Bodenqua.dratmete~bemess()n() Vergütung für Gesellschafts-:- und Restaurations­

räume und dergleichen, so dass sich die GcsamtV'0rgUtungcn an Bcherbergungsbetricrcl1 

auf nicht unbeträchtliche; Beträge belaufen. So betragen die Yergütunecn an die 

lö. beschlagnahmten Salzrurgcr Beherbergungs} etricbe zusammen S 111. 837. : 1m ,Mc-mi t f 
auf die einzcln;~n Betriebe entfallen l\1onatsycrgiitungc;11 zwischen 1000 und 24.00-) S. 

Aus dieser Vergütung hat der Leistungspflichtigc ~ die festen Kosten, 'Nie 

Steuern yomGru.'1dbcsi tz, Kapitaldienst , Versicherungen, Ge bUhren für Mi stab fuh!' , 

Kanalisation, strassenreinigung und ähnliohes zu tragen. Diese festen Kosten 

sind l,cd den cirizoln6n~tctri8::en yorschicden hoch, betraf,cn nkr erfahrun[;s[';emäss 

höchstens 15% ddr Vergütung. Alle andere,; Betriebskosten (die sogenannten beweg­

lichen K"sten: . Gas, Strom, Wasser, l'ers~nalk:)sten, Instandhaltung, Reinigung, 

Beheizung usw.) werden van der Bcsatzun,zskostenstellc' separat getraeen und 

belasten den l'1esitzer des Behc:r"her~'unes:: etriel)es nicht .. Es ist daher irreführend, 

die für das Bett in einem bcschb.[;nahmt;:n Betric1\ eewährte Ye::-gü tung mit den 

gegenwärtigen ~ettlreisen nicht bcschl11.gnahmtcr Betriebe zu vergleichen, weil 

die r;cträchtlichcnbewc glichen K~sten in den letzterem Pr ei sen einkalkuliert s ind o 

Sohlie:sslich ist zu 8rwähncn l dass jedem Bvtric;b n11.oh Räumung durch 

die Besatzungsmacht für Sa"lh8chädc~, ausserclrdentliche AbnUtzung und Verluste 

gogenüber: dem l'Jtzten Bestnnd':'crzdclmio vor der. Innnspruchnahme eine angemessene 

El1ts.lJhädigung gewährt wird, die ,unter Zuerundclü.::;unC der um 5U% erhöhten Preise 

de:l Jahros 194:5 erreohnet wird. 

DaaBundesministerium für Finanzen steht mit der Bu21dcswirtschafts-
.', 

karr:uor bezüglioh der Fr."'I:ge der Vergütungen und Entschädigungc'n in laufender 

Fühlung .. 
-.-,-.-.-.-
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